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Gefahrstoffverzeichnis

folgende Angaben sind notwendig:

- Bezeichnung des Gefahrstoffes (z.B. Produkt- oder

Handelsname aus dem Sicherheitsdatenblatt)

- Einstufung des Gefahrstoffes 

- Angaben zu den im Bereich verwendeten 

Mengenbereichen

- betroffene Arbeitsbereiche

- Evtl. Betriebsanweisungen
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Gefahrstoffverzeichnis

- Traditionelle Bestandsverwaltung auf Papier

- Bestandsverwaltung mittels Software

- Tabellenkalkulation mit der BG/GUV SR 2004 

als Excel Datei (kostenlos)

- Die PHP-Datenbank „risc-online“ (12€/Jahr)

- Das Windowsprogramm „Chisela“ (kostenlos)

- Das Windowsprogramm „DGISS“ 

(79€ und 29,90€ /Jahr)

- Das Filemakerprogramm „CHEmac/CHEwin“ (54€)
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Warum eine Gefährdungsbeurteilung

- Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung für alle NW-Lehrkräfte

RISU & BG/GUV SR 2003 (I-3.2.2):

- Für jede Unterrichtssituation, in der mit Gefahrstoffen 

umgegangen wird, oder bei denen Gefahrstoffe entstehen

oder freigesetzt werden, ist eine Gefährdungsbeurteilung

zu erstellen

- Jede(r) Schulleiter(in) darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen

erst aufnehmen lassen, nachdem eine Gefährdungs-

beurteilung vorgenommen wurde. „Die Gefährdungs-

beurteilung ist zu dokumentieren.“
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Verantwortung für die Gefährdungsbeurteilung

- Lehrkraft verantwortlich für Tätigkeiten bei der 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des 

eigenen Unterrichts, einschließlich der Erstellung der 

Gefährdungsbeurteilung.



Gefährdungsbeurteilung

Voraussetzung für eine Gefährdungsbeurteilung

- Aktuelle Gefahrstoffliste 

- Überblick über die Gefährlichkeitsmerkmale aller 

verwendeter Stoffe (Edukte, Produkte).

- Kenntnis über die rechtlichen Beschränkungen

(Schutzmaßnahmen, Altersbeschränkungen, Substitutions-

pflicht) beim Umgang und der Lagerung der 

verwendeten Stoffe

- Kenntnis über die sachgerechte Entsorgung oder der 

sachgerechten Wiederverwertung aller verwendeten 

Stoffen
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Grundlage für die Gefährdungsbeurteilungen

Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht (RISU)

www.sichere-schule.de
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Ziel der Gefährdungsbeurteilung

- Gefahrenpotenzial einzuschätzen

- Gefahrenpotenzial zu verringern
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Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung

- systematische Ermittlung und Bewertung relevanter 

Gefährdungen der Beschäftigten

- Ableitung von Maßnahmen für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit

- Beurteilung der mit den Tätigkeiten verbundenen 

Gefährdungen

- Überprüfung in regelmäßigen Abständen
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Gefahrenpotenzial verringern

- entsprechende Verdünnung

- Verwendung kleinstmöglicher Mengen

- angepasste Sicherheitsvorkehrungen

( z. B. Abzug, Schutzscheibe, Splitterkörbe..)

Kriterien zur Beurteilung

u.a. 

- Einsatz von kanzerogenen K1- und K2-Stoffen

( neu 1A und 1B) ist grundsätzlich verboten 

(Ausnahmen)

- Schülerversuche mit K1- und K2-Stoffen,

sehr giftigen und explosionsgefährlichen Substanzen

sind verboten

- bis Klasse 9 extrem entzündliche Stoffe verboten
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Inhalte einer Gefährdungsbeurteilung

1. Tätigkeit

2. Tätigkeit mit Gefahrstoffen: Ja/nein

3. Einordnung der Gefahrstoffe:

Gefahrstoff  Piktogramm  H/HEUH-Sätze

P-Sätze

4. Gefahrenabschätzung:

Gefährdung durch Einatmen, Hautkontakt, 

Brand und Explosionsgefahr, weitere Gefahren

5. Entsorgung

6. Substitution

7. Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung

Datum, Unterschrift Klassenstufe
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Quelle: Unterricht in Schulen mit gefährlichen Stoffen
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Quelle: Sicherheit im Unterricht
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Gefährdungsbeurteilung im Flussdiagramm

Quelle: Chemie: Aber sicher
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